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 Veröffentlicht am 08.08.2007

Norm

AlVG §27

AngG §8

Rechtssatz

Im „geblockten Altersteilzeitmodell" erwirbt der Arbeitnehmer durch Krankenstände in der Vollzeitphase, soweit die

Entgeltfortzahlung nur mehr 50 % beträgt, nur ein 50 %iges Guthaben für die Freizeitphase und, soweit die maximale

Entgeltfortzahlungsdauer überschritten ist, kein Guthaben für die Freizeitphase.
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